
ZUR LEX MANOIANA

(Schluss zu oben S. 188.)

Versuchen wir nun,' ob sich auell der zweite Tbeil des
Nachsatzes - oder der zweite Nacbsatz - herstellen lässt. Er­
halten jst von ihm folgendes: . . . coloni erit, ei cui de . . ..
tantum prestare d[ebebit]. Hinter de ist Raum für etwa 25 Buch­
staben; vor coloni hat dagegen nichts auf dem Stein geBtanden
- denn der obere Theil des Steines ist unbeschrieben und
auch am Ende der dritten Seite ist hinter eil VS. F kein Raum
für mehr als 2-3 Bucbstaben. Und doch ist evident, dass vor
coloni erit etwas zu el'gänzen ist und dass sich .dies nicbt aus
dem vorbergehenden ergänzen lässt. •

Offenbar liegt also hier eine Auslassung vor, wie sie menr­
fach in der Inschrift constatirt werden kann (I 3 (re/v); I 6 (sunt);
I 21 (dominis)j I 29 (M(lnciane); IV 17 (ei, cuius); IV 23).
Ein Begriff des fehlenden Satzstückes lässt sich sicher herstellen:
die Partikel si und auch für das ill dem Satz [si] , . . . coloni
erit noch fehlende Subject giebt es nicht zu viele Möglichkeiten.
Sie ergeben sich aus dem Subject, welches man zu praestabit
ergänzt, und da kommen nur zwei Fälle in Betracht. Entweder
ist si quis eil) fundo ... Subject oder ein alls coloni zu entneh­
mendes colonus. Im el'sten Fall müsste etwa [si fundus] coloni
erit .. ,im zweiten Fan [s·i culpa] coloni erit .• hergestellt wer­
den. Bei der Herstellung si fundus coloni erit wäre anzunehmen,
dass mit fundus coloni ein nach den vorher angegebenen Normen
in TheilplIcht gegebenes Grundstück bezeichnet wä.re, was aber
wenig glaublich ist. Dagegen dürfte si culpa coZoni e1'it ich
bleibe also bei der schon früher gegebenen Herstellung - recht
gut in den Znsammenhang passen: denn es machte allerdings
einen Unterschied, ob der Dieb ein fur extraneus oner ein Colone
war: jener haftete nur e.'C delicto, dieser auch auf Grund seiner
Pflichten als Pächter. H. Krüger meint zwar, es könne sich
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nur um doloseEntwendung eines Theiles der Ernte vOll Seiten
des Coll>nen handeln, da auch sonst nur von dem VerhältnisB
zwischen Colon und ConduotOl' gehandelt werde, aber was für
ein Interesse konnte der Cololle an der Entwendung unreifer
Früchte haben? Dagegf'n iRt es wohl verständlich, wenn zwei
Fälle vorgesehen wl'rden: 1) Entwendung seitens eines {ur emtra­
neu.s - die sicll naturgemäss auf reife wie unreife FrUchte erstreoken
l,onnte, da ein soloher den anil1ms damni infcrenili haben mochte ­
und 2) Entwendung reifer Früchte durch den Colonen. Der Vor­
dersatz fasst beide Fälle zusammen, während der Nachsatz sie
unterscheidet, da der Colone anders obligirt war als der fremde
Dieb, sowohl weil er Colone ist als auch weil seine culpa sich
nur auf die reifen Früchte beziehen konnte,

Der zu [si culpa] coloni "f'it gehörige Naohsatz ist uun nicht
schwer hel'zustellen: hinter cui" kann nicht wohl ddrimen­
tmn factum edt gestanden haben, denn das istselbstverständlioh,
vie.lmehr muss mit H, Krüger ci cui de[bet pat·tes colonicas alte­
f'ftm] tantftm 1,raesfare il[ebebitJ geschrieben werden. Doppelter
Ersatz des Interesses ist die fiir fUl'tttm nach ordentlichem Recht
festgesetzte Leistung 1. Tch will nicht verhehlen, dass ich statt
ci cui (lebet partes colonicas alterum {antum p. (l. lieber conduc­
toribus vilicisve eius f paf'tes eoloniras in duplum 1). d. schreiben
würde, aber ei lJui , , . und [alterum] tantf~m ist sicher und ich
sehe nicht, wie:man es viel anders als oben geschehen, ergänzen
l,önnte, Dass der fremde Entwender zum Ersatz des innerhalb
zweier Jahre evident werdenden Schadens, der Colone dagegen
zur Leistung der doppelten Fruchtquoten verurtheilt wird, erkläl't
sich aus der bereits hervorgehobenen Verschiedenheit des Ver­
hältnisses der heiden Delinquenten zum Forderungsberechtigten :
wie ausgiebiger Ersatz des Schadens die geeignete Strafe rur den
fremden Sohadenstifter ist, so verdiente der Theilpächter gewiss
für s(\il1en Dolus zu doppelt hohen partes vernrtheilt zu wer­
den. Man wird diese Bestimmuug, wenn sie anders - wie ich
hoffe - als richtige Ergänzung acceptirt. wird, kt1nftig als Bei­
trag zur Lehre von der Theilpaoht, die ja neuerdings mehrfach
behandelt worden ist!, wenn auoh als Hypothese mit aller Reserve,

1 Ich citir~ nur eine speziell auf Felddiebstahl bezügliehe Stelle:
Paulus senf. II 31, 25: sive s8get8s 1,e,' fu,'tum, sive qu.aelibet al'bores
(also auch Ji'rnchtbäumel) caesae sint, in rluplwn eilts "ei nomine reus
convenitUl'.

2 Ich citire besouders Carl Crome, die partiarischen Reobtsge-
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zn erörtern haben. Icb will noch der Frage begegnen, warum
denn dem Condllctor und nicht dem Colonen ein l<'orderung;;recht
gegenüber dem fremden Entwender von Feldfrtichten gegeben
werde. In den Recbtsquellen wird bei /u~'fum bald flom Eigell­
tbümer des Grundstücl,e!:', bald dem Pär.hter ein Anspruch gegen­
über einem fremden Dich zugesprocllen; icll citirc L. 14 § 2 D.
df! fUl'tis (47, 2): 11meterea 11l1bent furti (Je(i01lem coloni quamvis
domini non sint, L. 26 § I: iiem constat colonum qui nurmnis
colat cwn eo qui fructus s(an(es Sftbripuel'it a({zwu'fil fm'ti, quia ut
1Jrimum deeer'plus esset elus esse ' dagegen gicbt J." [,2
§ 8 eod, tit, dem dominus die adio furti, der Colone soll e01/­

ducti sein Interesse eilll\lagcn: si sulpurar'iae sunt in agro ef hule
aUquis ien'um egessisset a,bstul'isse(qtfe, dominus t~l1'ii aget; deinde
colrmus ermdtteti acfione conseqftatur, ~tt id ipsum sibi pracstat'ehw.
BeidenTheiien spricht die actio furN zu L. 83 cit.: trug/bus ca;
.runda sub1'cptis fam c07anus qua'l'il dominus f'/.wti age're 1:IOSS'/.trlt
quia '/.är·itlsqtte irlfc1'cst 1'cm pC1'segu'i, Ebenso wird bei damnum
die l\:lage ete lege AquUia auf den Colonen ausgedehnt wie I,J, 27
§ 14 D. 9, 2 zeigt: si lalium aut uvcnam in segctem alienam
inieceris quo 130m. ttl inquinares, non salum qlwel vi aut clum da­
minum 1Josse age1'e vel, si locatus /undus sit, colonum, sed ct in
factum agendum , , (s. zu dieser Stelle A, Pernioe, Lell1'e von'_
der Saohbesohädigung p. 207), Sowohl bei .fm·turn wie bei dam­
num der § 12 umfasst, wie oben gezeigt, heide Fälle steht
also zwar auuh dem Colomm nach ordf'l1tliohem Recht eino actio
zn, aber doch in erste)' Linie dem Eigenthiimer; es illt also nicht
auffallend, dass in der Lex l'iIancianll. der Anspruch auf Schaden­
ersatz dem Conductor gegeben wird, Zu guter letzt mag nooh
bemerkt werden, dass Fruchtdiebstahl des CoIonen in den Rechts­
quellen vorkommt: L, 8 D. 47, 2, Hier handelt es sich zwar
nicllt um partiarisch, soudern um pfandrechtlieh obligirte Früchte.
Die Stelle lautet: locavi tibi fUl1dttln et (1ft adsolet) convenit, uti
frudus ob mercedem pigmwi milli' essenl; si e()s clam deportavcris
/1.wti teeum aUere 2Josse aicbat. Der Fall ist immerhin seIn' äbn­
lieh, denn wie der Theilpächter durch Entwendung der ~'rüohte

das Recht. des Grundhel'l'n an der Fruchtquate, so beeinträchtigt
der Calone das Pfandrecht seines Verpiichters und Gläubigers,

schäfte (Freiburg 11:'92) Ferner sind zu nenlll.'n; Brunn, die colonia
partiarill. (1897) und Zobkow, die TheilpRcht. llach römischem ulld
öst.err, Recht (1895),
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IV. Z eil e 3. Vor sever~mt sev(winl müssen, wie Seeck gesehen
bat, die § 6- 8 belJandelten BllUmSOl'ten genannt od:r, etwa
durch m'bores frugifel'as, bezeichne! gewesen sein, denn hier wie
dort handelt es sich um sel'ere, um CPUTf:UElv.

Zeile 4-6, Die Herstellung dieser Zeilen ist Seeclt8 Ver­
dienst, wenn man auch im Einzelnen einiges ändern möchte.
Seeck hat erkannt, dass qui e legitim. , , zu qu.i e legiNm[i8
mah'imoniis jJI'OC1'CClii slmt oder descendunt) ergänzt. und mit les­
iamenlto] zu folgendem Satz combinirt werden muss: Qui, , sc­
verunt , , [libm'is] qui e legitim[0 mairimonio desce1Ulunt] tesla­
men[to , , . l'elinquere lieet).

Zwischen severint und [liberis] schiebt Seeck sodann mit
vollem Rechte den Begriff eius super{iciei usum ein, denn als
USUS pl'oprius wird das Rechtsverhältniss des emphyteutischen
Oolonen oben, I 8, bezeicllnet. Eine analoge Bestimmung findet
sich bekanntlich auf der At'a legis Radrial1ae, wo es heisst:
om1'lcs pal-ttJS a.gl·(lrUm, quae (ern, für quam) fam oleis [quam _ , .

consilae sunt), quac il1 eentu[I'iis . _ , ] saltus Blandiuni Uden­
[sisque (lt i]n illis pa1'tWtt,s sunt _.. , , neo a oOllducloribfls ea:[er]­
centur, (i )i8 qui occupavcrint p08sidendi ac !I'ucndi l!M' cd i q tt e
SftO relit(quendi ... ius dafur.

Zeile 6-9. In der Her~tellung des Folgenden ist Seeck
weniger glücklich gewesen, weil er sich dmch neue' Lesungen'
hat irre führen lassen, In Zeile 7 habe ich auf dem Stein folgen­
des gelesen:

ERFIOIES . __ . HOC TEMPVS LEGE MA

Nachdem MA[nciam~] ergänzt ist, bleibt noch Raum für etwa 6
Buchstaben. In Zeile 8 las ich: RIlv ... FIDVCIEVE DATA

SVNT DABVNTV 0 Buchstaben], in Zeile 9: ., .. ~~IV~

FIDVCIA E L~~GE MANOIANE SER.V f:.. [10 Buchstaben], Die

fünf Buchstaben vor FIDVClA sollen keine auch ntH halbwegs
!lichere Lesung bedeuten, sondern nur wiedergeben, was man
etwa aus diesen ganz undeutlichen Sclll'iftzeiclJen herauslesen
könnte.

Da bei SERVA[bif.ur] einer- und bei TESTAMEN[fo l·elin·
quere licet] in Z. 6 andererseits ein Satzabschnit.t vorliegt, wird man
apriori in der dazwischen liegenden Wortreihe einen selbstän­
digen Satz und nicht, wif\ Beeelt will, die Fortsetzung des in Zeile 2
beginnenden Satzes suchen müssen, wie denn überhaupt bei der­
mal:lsen zerstörten Partien entweder einfache Sätze oder gar nichts
herzustellen ist. Complicirte Oonstructionen dürfen wir bei der



Zur Lex Manoitl.na 191

sonst so einfaohen Stilisirung der Lex Manoiana nioht ohne Noth
annehmen und haben uns, sind wir durch die Inschrift genötbigt
sie anzunehmen, mit dem non liquet zu besoheiden. Aber zum
GlUck nöthigt niohts eine Fortsetzung des ganz passend mit [1'C­
linquere licebit] ,abschliessenden Satzes anzunehmen. Versuchen
wir also, ob sich auf Grund des in Zeile 7-9 Lesbaren ein Satz
herstellen lässt. Erhalten ist von dem Satz folgendes:

6. sup]
7. ERFICIES J:I~9:rEM~YSLEGEl\1A[nciana )

8. R~IV .. FIDVCJEVE DATA SVNT DABVNTV[" ]

9 VIIVS FlDVClA ELEGE MANClANE SERV~[bitur).

Die Punkte bezeichnen die ungefäbre Zahl der zu ergänzenden
Buchstaben.

Fiducieve data sunt .. zeigt, dass der Paragraph von fidu­
oiarisch verpfändeten Gegenständen handelt. Eines der zu data.
sunt .. gehörigen Subjecte ist zweifelsolme 5uper{icies; vorher
könnte man aedi{icia ergänzen. Vor {iducieve muss wegen des
ve ein anderer Begriff gestauden haben, der zwar derselben
Rechtssphäre angehörte, aher nicht nothwendig mit {iducia syno­
nym gewesen sein- muss - ur.nn sonst wÜrde woh I nicht ve
stehen, sondern - wie in ß,de(i) fiduciae cattSa der bekannnten
spanischen {idupia-UI'kunde (Brulls, Fontes 6 p. 293) die Copula -
fehlen. Solche der ß,ducia verwandten Begriffe sind pignus und
hypotheca. Vielleicht ist das am Anfang der Zeile deutlich lesbare
R~ zu fpignoJR~ zu ergänzen. Zwischen (pigno]Rl und FlDV­

ClEVE müsste dann - es ist noch Raum für etwa 4 Buchstaben
- eiu dem folgenden data correlates Pal'ticip, wie etwa - dem
Sinne nach obligata oder, wenn nicht [pigno]RI, sondern
[pigno]RE zu lesen ist, onerata gestanden haben. lVIir will ein
zu den hinter R~ sichtbaren Bucbstabenrestell passendes Wort

überhaupt nicht einfallen. Llic Lesung HOC rpEMPVS scheint
mir sicher. Sie ist sachlich völlig annehmbar, denn die Bestim­
1Il1111gen unserer le.v sind meln'fach auf einen terminus ante oder
post quem gestellt (vgl. Il 18; 20), ER fragt sich nun, ob ante
oder post einzusetzen ist, Der zeitliche Begriff bezieht sich auf
das ß,duciae dare, auf das Recht, die bepftanzten Grundstücke zu
verpfänden. Offenbar kann dieses Recht ebenso wie die anderen
Rechte des Uolonen so der Erwerb von % der Früchte
erst nach Ablauf einer Frist in Kraft getret.en sein, denn seine
Voraussetzung ist die vollzogene Anpflanzung. Es ist also (post]
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hoc temjJtf,S zu ergänzen. Damit gewinnen wir zl'l'gleich einen
neuen im vOl'gehenden Paragraphen (13) herzustelle,mlen Begriff:
hinter (Jui sC'l:cnmt scverillt musl>, da 1I0e temptls sich auf ('ine in § 13
vorausgehende Zeitangahe bezieht, ergänzt werden: post tot annos.
Wie erst nach Ablauf VOll fünf oder zehn Jallren der Pflanzer
zum Tbeilpiichter wird, so k!\lJJ1 das bepflanzte Grundstiicl, erst
nach einer bestimmten Zeit sein der Vererbung j;iigenthum
geworden sein. § 13 ist demnach so herzustellen: [Si (Ju.i h'l f
villae M (,g ]ne sit'e JYfappalic Sfg[e . , . al'b01'es se]verunt severint

[ius colelldi (?) post. ,. annos liberis} qui e legitim[o matt·i·
mOllio descendulIt} fesiamenffo relinqtwl'c licebit]. Für tot annos

mag, wer will, decem anllOS schreiben, denn zehn Jahre ist die
- bei Pflanzung von Oliven geltende - Maximalfrist für den
Ablauf der Immunität und den Beginn des ordentlichen Pacht­
verhältnisses (s. § 8). Die obige, sich auf Grund oer gesicherten
Le~lUng [post] HOC TEMPVS für § 13 und 14 ergebende Hel'­
etellung passt vortrefflich in den Zusammenhang: wie der An­
bauer erst nach Ablauf von 5-·10 Jahren Rechte und Pflichten
des Pächters erwirbt (§ 6-9), so llann aucll oas ius herecli f'elin­

quendi und {idueiae clandi schlechterdings erst nach einer !'olchen
'I!'rist in Kraft getreten sein.

Wie in § 15 muss auch in § 14 der Pilanzer das Rechts­
subject sein, zu dessen Gunslen ein Recht, bier der Anspruch
auf die fiduciariscll vel'pfänoete Sache, gewahrt werden soll (sm"
va[bitU1']). Der Begriff servabitfw muss wie im folgenden § 15 durch
die Angabe der ,Frist, innerhalb derei' dem Verpfändel' sein For­
derungsrecbt an der verpfändeten Sache erhalten bleiben soll,
präcisirt gewesen sein. Man wird also zu ergänzen baben: [Qual!
. . . S1tl,et'/!cies aecli{iciave post] hoc tempus (e) lege 1Ila[nciana
.... fJiducieve data Bunt dabt~ntu,[r, kot'um in bienn'ium colono
.,.) (iclucia e lege 1IIancian(a) serva[bitur]. fia.t~,cia servabitttr kaml,
da bekanntlich {zelt/eia auch die fiduciarisch verpfändete Sache
bC$f,eichnet, nichts anderes hedeuten als: die Pfandsaelle soll er­
halten - und natürlich dem ehemaligen Eigenthiimer, dem Schuld·
ner erhalten bltliben. Auf den Gläubiger kann sich servare
nicbt beziehen, da er Eigenthümer des Pfandes geworden ist. In
bien1.it~m habe ich ergänzt, weil auch in den beiden folgenden
Paragraphen die dem Conductor auferlegte Wartezeit zwei Jahre
beträgt und auch nach jllstinianischem Recbt der Pfandgläubiger
nach der clemmtiat-fQ noch zwei Jahre mit dem Verkauf des Pfandes
warten muss (L. 3 § 1 C. cle iure dom. impetrandi 8, 33: licent'ta
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ilabitur felt&ratm'i ex tlmiUlIUatione . , tJost biennittm ex quo attes­
tafio missa est . . . eam vendet'e). Ftir die Schriftzeichen vor
FIDVClA ergiebt sich nnn anch ans dem m. E, sicher hergestellten
Zusammenhang eine Herstellung: ich möchte . . . dabuntu[r in
biennium colono heredi]VE 1VS lesen; IVB würde für EIVS ge­
schrieben sein. - Seeck hält § 13 und 14 für einen Satz nnd
giebt Zeile {j-9 so wiedIll': [si s~tp]erficies i[n. slolacU tempus

s.r:c.!'a, 1?:(ofafilJ, omnia pro] t.'~ !~[di]~~~z:~ !~~i~ d~ta ;u;;i "dabuntu7';
[ila lteredi u]~z:~ h";'ius {iducia e lege lIfancian(a) serva[bitu7·].
Die mit einem Punkt versehelHlU Buchstaben sind neue 'Lesungen'
Beecks. Dass dieselben zur Darstellung eines vernünftigen Satzes
gefuhrt haben, wird niemand behaupten. Es wäre nicht billig,
mit Seeck wegen der seltsamen Dinge, welche er die Lex Man­
r,iana llier bestimmen lässt wegen des solacii tempus, welchen
.Ausdruck er zu rec1Jtfertigen versuoht, und wegen des nooh bes­
Seren sacf'a pmfana ornnia pro re 'individua islis ßata sunt, wel­
ohes er unerklärt lässt - zu reohten: was mall nUll einmal Zlt lesen
glaubt, fällt und stebt mit diesem Glauben, und es ist zwar nicht
ganz bescheiden, aber doch consequent, wenn Seeok sieh fur
seine Lesungen, statt auf sachliche Gründe, auf sein besseres Seh­
vermögen beruft,; dass wir aber seiner voluntas gegenüber naoh
der ratio' fragen, ist unser gutes Recht. ".

§ 15. Vor aedificium (Zeile 11) ist eine senluechte und eine
schräge Hasta, also wolll ein N, kenntlich und davor Raum fÜl'
2-3 Buohstaben, Seeok will ~DI also [ti~]ndi erkennen; dem

widerspricht der Augenschein; ausserdem ist: qui Supet'ficiem e.'l:
i-ncultQ excoluU [inque solo fundi] aedificium deposuit ein höchst
ungelenker .Ausdruck: es müsste dooh inq2tC ca heissen. Viel­
leicht hat hinter excoluit exoolu&rit und vor aedificium deposuit
posueril nooh ein anderes Prädicat wie etwa arbores sevit sevedt
gestanden, aber freilich ist mit e.'r:ooluit excoluerit allgemein
jede Art von Oultur bezeichnet. .Auf Grund des einen Buch­
stabens N eine Herstellung zu versuohen, ist nioht rathsam, aber
auoh nicht nöthig, da der Inhalt des § 10 völlig klar ist was
freilich Seeck nicht abhält, diesem sicheren und ganz klaren
Satze Gewalt anzuthun. Hinter pOSU61'it (Zeile 11) steht deutlich
EIVEQVI und dann nooh eine leioht gekrümmte Hasta, etwa ein S.
Der Rest der Zeile ist durch ein in den Stein gehauenes Lool1,
und hinter dem Loch dllrch ziemlioh tiefe Beschädigung der
Oberfläche ganz und gar vernichtet. Es ist mir vor llcm Stein

lj.heln, Mus. f. Phllol. N, F. LVI. 13
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erst I'echt unbegl'eiflich geworden, wie Seeck !l,l!1 Ende der Zeile
noch etwas lesen können will. Er POSVERIT EIVS IVS

Slft utenJI?~ ~.lV, will also allf der völlig zerstörten Partie n'o;h

fünf Buchstaben und davon sogar einen ganz sicher erkennen,
Ebenso unhaltbar ist EIVS ~y~ SI[t]. Die inthümliche Lesung

EIVS statt ElVE lässt sich begreifen - hier entscheidet am
Ende nur der Stein - aber Seeck musste auf der Photographie
sehen, dass IVS unmöglioh ist: vor dem V steht deutlioh eine
schräge Hasta, die des Q; ö..VI und nicht IVS steht also auf
dem Stein. Ich will Seeck nicht den Vorwurf maohen, dass ihn
die Neigung Neues zu finden zu seltsamen Lesungen geführt bat,
aber ist denn der § 15 nicht so, wie ich ihn gelesen habe, voll­
ständig in Ordnung? Die Emendation: isve für eive ist doch
wohl leicht genug, und an der Wiederholung des Subjects (si
quis .. e.veoluit .... isve qui (coluit] .. ) wird niemand, der
römische Gesetzessprache kennt, Anstoss nehmen. Man vergleiche
in unlierer Ins;hrift II, 20: si quoil fieetum postea factum et'it
eius ficeti ft'uctum .. ferner lex Ursonensis cap, CXXIV (Bnms,
fantes 6 p. 135): si quis deeu1'ÜJ .. acc1lsabit eumque quem accu­
sahit eondemnavit is qui quem . , . condemna~'it ... und vor allem
folgenden Passus einer Gl'abinsohrift (Bruns p. 342 N. 48): quocl
si quis adversus hoc quiil fecerit ittnc is qtti feeel'it . . , inferre
ilebebit.

Das PER vor desierit (Z. 12) glaubt Seeek mit eo tempore
verbinden und umstellen zu müssen; es bedarf aber wohl einer
solchen Gewaltsamkeit nicht:' warum soUte uns perilesinere
gänzlich aufhören) nicht alB eine Bereicherung des lateinischen
Wortschatzes willkommen sein? Ausserdem passt per iil tempus

wie Seeck das durch Umstellung gewonnene pel' co tempore
verbessert, -- nicht in den Zusammenhang, denn das iU8 colendi
wird nicht für die Zeit, welche das Grundstüllk unbebaut ist
(*per eo tempore quo ita ea superficies eoli desit desierit), Bondern
von dem Moment ab, in dem die Bestellung aufgehört hat, dem
Pfla.nzer reservirt; es ist also vor 130 tempore ein ca: zu ergänzen:
(ca:) eo tempore, quo ita ea sttper(icies eoli ilesit . . ius colenili
dum ta;eat biennio pro.vimo e.v qMa ilie colere desie1'it servatur. 80
ist alles in bester Ordnung; e.v qua die eolere desierit iat die
nähere Bestimmung dea vorhergehend~n (ex) 130 tempore, qua -
ilesiCrit. '

§ 16. Obwohl vor superficies deutlich ein A und weniger
deutlich, aber lesbar ein E steht, sodass das BO wie so sicher
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berzustelIencle ea auch epigraphisch gesichert ist, schreibt Seeck
EOR[uIM SVPERFICIES. Die Behandlung des § 16 darf als
eine Kraftleistung der Seeckschen Kritik bezeichnet wel'den. Zu­
nächst beginnt Seeck mit post biennium in Zeile 15 einen neuen
Satz, wo doch post bienni,un conductores vilicive (Stein: viMcisve)
eorum [c(okre) d(ebebunt] sich auf's beste an das Vorhergehende
anschliesst und die Ergänzung C(alere) D(ebebunt) sich aus Zeile
21j22 rechtfertigt. Dass durch die falsche Satztrennung alles
verdol'ben wird, sah Seeck selbst ein, aber statt sich durch diese
Aporie zu einer Prüfung seinel' Hel'stellllng bewegen zu lassen,
hilft er sich durcli eine neue Gewaltsamkeit und erklärt die ganze
Stelle für con;upt: < 15-23 umfasst das Stück, wO der Steinmetz
dem Raummangel dUl'ch Weglassung zahlt'eicher Worte abzuhelfen
suchte und, wie I vereinigen sich auch hier Umstellungen
mit Lücken' .. Dass die Inschrift manohe kleine und auoh eine
grössere Auslassung (IV 23) enthält, ist nioht zu leugnen, aber es
läast sioh zeigen, dass sieh der vorliegende § ohne die 'Annahme
soloher Corruptelen erklären lässt. Schon in meiner Ausgabe
der Lex Manoiana ist der § 16 dßr Hauptsaohe naoh völlig ver­
ständlioh: es wird gesagt, dass der Conduotor einen Pflanzer,
der ein von ihm bepflanztes Grundstüok vernaohlässigt, zur Be":
stellung anzuhalten hat (denuntiare) und dass er, weun ·nach
Wiederllolung der denuntiat-io del' Pflanzer immer nooh streikt
(itemque in sef.luentem annum . • ,), nach Ablauf von zwei .lahren

offenbar vom Zeitpunkt der letzten Denuntiation an, denn erst
durch sie gerieth der Pflanzer in Venmg - 'das Grundstüok
selbst übernehmen (co[lere de]beto) oder einem anderen über­
tragen (co[lere iu]beto) solL Die bisher noch nicht entzifferten
Partien am Ende von Zeile 18 und 19 thun diesem völlig klaren
Gedankengang keinen Abbruoh, denn sie können nur nähere An·
gaben über den Modus der denuntiatio enthalten ha.ben. In Zeile
20/21 hätte iO}l Toutains Lesung EA SINE QVI<~[rel]A annehmen
sollen j ioh habe sie vor dem Stein durohaus bestätigt gefunden:
von dem R hinter QVE ist nooh der Haken des zweiten Striohes
erhalten (A). Vor EA ist noch IAT, also tat oder iat (eat?),
lesbar, woduroh Toutains Vermuthung [vac]at widerlegt wird.
Da.ss in den Buchstabenresten ein Verbum steokt, ergiebt der
Zusammenbang, das zugehörige Subject ist colonus oder supet'­
(icies: dazu passt die erhaltene Endung -iat (-tat?). Auoh tiber
die Bedeutung des Verbums kann kein Zweifel sein: wegen des
vOl'ausgelJe~den itemque it~ sequentem annum muss, wenn cotO/1.US
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Snbject ist, ~in Verbum, welches sich auf die nicht bebaute supet·
bezieht, oder, wenn superticies das Verbum regiert, ein Be.

griff wie vacare llergestellt werden. Es hat mioh einige Mühe
gekostet das passende VI'ort zu finden, aber ~enn ich nun per­
sist.at in den Text setze, so geschieht das, nachdem ich mich
überzeugt babe, dass nicht allein der zu fiillende Raum, sondern
auch die Buchstabenreste zu diesem WOl'te passen, Ich babe
auf dem Stein PER und vor IAT das S erkennen können,
sohreibe also l?~i~[si]~TA:~'. Dass sich persistat auf (superfkiem)
calere desierit beziellt, vel'stebt sich. Eine wahr.e Crux bilden
die Buohstaben am Ende der 18. und 19. Zeile. Itemqu,e
in sequentem annum persisfat bietet einen ersten Anhalt, einen
zweiten denuntiationem 19). Wegen itemque - persistat
und denuntiationem muss vorher etwa folgender Satz {dem Sinn
nach) gestanrlen haben: si is cui demmtialurn est post denun­
t·iationem sU1Jet'ficiem neglegere pergat oder incultam esse sinat.

. Hieran rmhliesst sich itemque in sequentem annum pe1'sistat auf's
heste an. Am Schlusse von Zeile 19 ist TEST~ sichel' lesbar;

Seeck .hat bereits gesellen, dass testa[toJ ein zu denuntiatio passen­
der Begriff ist. lVIan vergleiche L. 1 § 3 D. 18, 6: effundere
aut.em n01~ sfatim 1,ote1'it 'P,'iusquam testando de1Utntiet empt.o1'i, ut.
aut toUat vinum aut sciat futm'um ut vinum eftunderet.ur. Das° von testat.o glaube ich in Zeile 20 zu erkennen, doch ist hinter
TESTA noch Raum rur zwei Buchstaben i man wird deshalb
nicht TESTA[t]O, sondern TEST:\ [nd]<! sohreiben müssen. Vor

TESTA steht .. JCTATIS oder IGATIS und davor eine ge·
krümmte Hasta., die man für ein S nehmen möchte. Seecks Le­
sung GESrIS l?ICTATIS trifft kaum das Richtige; mirsohiel1

vor G (oder CT) ATIS: ESSE zu stehen. Vor ESSE(?) sieht
man zwei Striche und davor Reste von zwei Buchstaben. Vor­
her steht wohl nicht DENVNTIATVM, sondern DENVNTIA­
TVRA, denn die letzte Hasta ist wie beim A durdl­
strichen, sodass AU ra) nicht n m) zu lesen sein dUrfte.
Weiter bin ich trotz tagelanger Bemiihungen vor dem Steiß und
dann wieder mit der Photographie nicht gekommen, aber dIe
Herstellung der Stelle wird doch vielleicht noch gelingen. Ebenso­
wenig vermoohte ioh die zweite Hälfte von Zeile 18 zu entziffern.

Seeok schreibt CVLTA~ + ~I:VS ~ON EG~T + ~~Q.y[ent.i].

Anzufangen ist damit - wie auch Seeok selbst duroh seine Krellze
andeutet - nichts. Ich habe vor dem Stein bald dies bald jenes
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zu lesen geglaubt, will also lieber mich mit non liquet besolll~iden,

Immerhin lässt sich sagen, dass dem Sinne nach etwa folgendes
in § 16 bestimmt gewesen sein muss: [E]a s-uper(iC'ies que p,·o.'l!imo
anno f. (?) eulia ruit et eoli [desi]erit conducfor t'ilicusve eius f.
(ei, cuiu.s) ea Stlp(w(icics esse d[iciJtttr den~mfiet supet'/iciem culfam
(eolendam esse; si post liane] demmtiationem demtntiat[u.~ cessare
pe1'uat] itemque in seqtu;n(em annum per[sis]tat ea (SfJpet'(icies) sine
que[rel]a eius l)Ost bÜin[n]i~~m condttctm' vilicusve eius f. (stellt auf
dem Stein llinter querela eius) eo[lere dejbeto. Ich habe bei diesem
Versuch, den Satz dem Sinn nach - wohl verstanden, dem Sinn
nach! herzustellen, von den räthselhaften Stellen in Zeile 18
und 19 ganz abstrahirt und zB, darauf verzicbtet testa[t]o und
was sonst e~wa nooh zu lesen sein könnte, in den Satz zu bringen,
Dass mir nun aber Herr Toutain niobt mit dem Vorwurf komme,
icb behandle Vermuthungen als sichere Herstellungen ! Dass er
aber selbst lerne, wie man eine Inschrift nicht allein lesen, son­
dern auch wo nicht dem W ortlaut,so dooh dem Inhalt lll~ch her­
stellen muss, wo das wie in nnsel'er Inschrift bis auf das
Ende der letzten Seite (VOll Zeile 22 an) möglich ist.

loh nahm zuerst an, dass sieh die §§ 15 und 16 auf ver­
llchiedene Kategorien VOll Grundstücken bezögen - § 15 auf
vom Calonen selbst neu angebautes, § 16 auf bereits früher'''Von
anderen bestelltes Land es muss sieb aber doch wohl heide
Male um vom Oolonen hepflanztes Land handeln, denn nur dann
verstebt man, dass in beiden §§ von der ihm nacb Eintritt des
deserere gewährten Frist gehandelt wird. Der § 16 giebt an, wie
sich der Conduetor während der ihm auferlegten Wal'tefrist dem
Oolonen gegeniiber verhalten soll.

§ 17. Als Prädicat wird man mit Seeck praestare cogat
ergänzen mÜssen, dagegen trifft Seeoks weitere Herstellung: plJ.UJ
quam infra soriptum est ope1'at'um praestm'e cogat kaum das Rich­
tige, da im folgenden § gar nicht von den illquilitfi, sondern von
den cololli gehandelt wird und sieh doch an die allgemeine Be­
stimmung, wie sie Seeck herstellt, unmittelbar die Ausfiibl'Ung
anscbliessen müsste,

§ 18. Es ist mir unverständlicll, wie Seeck statt des deut­
lich leshal'en ASSEM: EIVS F schreiben konnte. In Zeile 25
sohreibt er statt [in al'ati]ones: ar[atio]nis. obwohl doch in mes­
sern folgt. In Zeile 26 steht hinter messem nicht FR, wie Seeck
will, sondern OP, also nic1lt fr[ucium] , sodern op[era.~l In
Zeile 27 ist vor coloni noo}l das T von debebunt erhalten. In
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Zeile 28 will Seeck 11inter . INTRA noch ~~~~':~ ~~~[seJ~

erkennen können; auf dem Stein ist davon nichts zu sehen. Das­
selbe gilt von der ganzen Lesung des Schlusses der Inschrift.
Es ist erstaunlic11, was Seeck da alles 'gelesen' hat, wo doch
die Oberfläche des Steins vollständig zerstört ist. In Zeile 30
kann man nicht mit Seeck AGANT lesen, da der dritte Buch-.. .

stabe kein A, sondern ein R ist, sodass meine Vermutbung
QV[dttuo]R berechtigt war. Die Revision des Steines hat mir
jetzt eine bessere Herstellung ergeben; man muss QV[as] ~~RI[s

praestare debent] lesen. In der That können sich ja die custodi(te
wohl nur auf die Culturen beziehen. Am Schluss der Zeile liest
Seeck NENI und am Anfang von Zeile 31: lYIIAM, aber dort
steht NENT - dcnn die letzte Hasta hat oben den das T vom
I unterscheidenden Querstrich - und hier RATAM, denn es
steht. nicl1t M, sondern }../\ auf dem Stein: die zweite Rasta hat
die dem R eigene Krümmung; man vergleiche nur dies angeb­
liche M mit dem Schluss-M desselben Wortes. Weiter ist in
Zeile 31 noch VM zu erkennen und vorher schwache Buehstaben-

l'este (VR?), die Seecks Lesung DVRSVM empfehlen, weun man
nicht Bedenken tragen will die Form dursum (statt deol'swn) an­
zunehmen. Auch sind jene Buchstabenreste so triigerisch, dass
man höchstens VM in den Text setzen narf. Am Ende der Zeile

steht SVM j die Ergänzung [u]SVM ist gänzlich llypothetisch und
noch mehr die Combination [in u],um stipendiarior[um]. In
Zeile 34 ist vor CVSl' noch ein '1' lesbar und vielleicht t.rifft die
Ergänzung CONDVCTORlBYS VIL[ieislle eius f. praestare de­
bean]T das Richtige; Seeck will aber auch hier eine Ergänzung
für eine Lesung ansgeben. In Zeile 35 steht, wie Seeck gesehen
hat, hinter custol dias noch ein F, also f( undi), und am Ende nicht
VEST, wie ich las, sondern ~TEST. In Zeile 36 steht sicher

SIN[g]VLARyM und am Ende noch AS. Die Lesung BAR~A­

RICAS in Zeile 37 erklä.rt sich nur aus Seecks Hypothese von
auf der Domäne Villa Magna angesiedelten Barbaren - sie be­
ruht auf der germanischen Herkunft des magister Ludl~S Victor
Odilonis (filius) -; der Stein zeigt auf keinen Fall BAR denn
der erste Buchstabe ist kein B - und auch die folgenden ganz
unkenntlichen Buchstaben passen nicht zu der Lesung BARBA­
RICAS. Am Ende der 37. Zeiie ist ein S erhalten und dahinter
vielleicht ein A anzunehmen, doch kann man auch an Rund M
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denken. Wenn Seeck diese Buchstabenreste ,mit den alll Anfang
der folgenden (38,) Zeile vorhandenen zu SA1eRA vereinigt, so
ist das nichts als Vermuthung. TE~ am Ende der 39. Zeile

verbindet er mit der Buchstabengrllppe am Anfang der 40. Zeile
zu [in]TEMl[eJRATAM, doch steht in Zeile 40 wolJI wedet·
RATAM noch, wie ich zuerst la8, QVINTAM (mit. Ligatur), son­
dern (t]ANTAM. (NT verbunden), denn der erste erhaltene Buch­
stabe hat ebenso wie der auf NT folgende den das A bezeich­
nenden kurzen Querstrich,

Vergleicht man diese spärli!?llen und sich jeder Herstel­
lung versagenden Reste des Textes von Zeile 30 - 40 mit
Seecks geradezu verblUffender 'Lesung' dieser gänzlich zer­
lltörten Partie, 80 erinnert da!' MisBverhältni8s zwiacheu dem
I~rhaltenen und der <Lesung> lebhaft an Statuen eines römischen
Museums - Museo Torlonia -, an denen weiter nichts als eine
Hand oder ein Fuss antik, alles übrige v.;illl,ürliche Ergän­
zung ist, Was damals erlaubt war, ist es heute nicht mehr:
die Renaissance wollte das ganze Alterthnm habetl und es wal'
nicht verpönt die empfindlichen Lticken des Erhaltenen durch
eigene Kunst zu ergänzen - wenn die Ergänzung oder Fälschung
nur ge8chickt war. Noch heute ist ja in Italien diese seltsame
Spielart des <Drangs nll.chWahrheit', die wil'llicht ohne weiteres
<L~st am Trug' nennen wollen, nicht ganz verschwunden: man
denke an die <Restauration) auf dem }i'Ol'um Romanum und an
die divinatorische Lesung des dort gefundeneu ältesten römischen
Inschriftsteines, All solchen Vel'sueben, modernes Talmi für altes
Gold auszugeben, hat der l,übler denkende Norden nie besonderen
Ge~chmack gefunden: sollte aber nicht Seecka Herstellung der Lex
Manciana einen Rilckfall in längst aufgegebene Bahnen bedeuten?
Gewiss stebt die Restauration eines antiken Denkmals aus festem
Glauben an ibre Richtigkeit höher als die l1iae ft'audes der Re­
naissaU(\e, aber es giebt beute nur eine Art der Behandlung des
Alterthums, deren Grnndsatz bei aller Freude an neuem Gewinu
blt.ibt: ignoramus et ignorabimus. Dies MahnwOI't soUte aber vor
allem dem Epigrapbiker heilig sein. Die Lex Manoiana legt uns
mit ihren trügeriscben Buchstabenresten, die so schwer von Be­
schädigUlJgen des Steins zu unterscheiden sind, doppelte Vorsicbt
und Resignation auf: Seeck ist statt auf festem Grunde ZIJ bleiben
jenen Irrlichtern gefolgt,

Ich stelle nun die Aenderungen, welche sich für meinen
Text ergeben haben, zusammen:
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I 1. rlJt·O sal]~te. 2. [A Jug. n. im[r.] Caes. Traiani ~~.~~-

[cipis]. 3. [o]ptimi. 5. [i]~)tra. 6. id est (sichere Lesung,

also olme Punlde). Mappalia Biga (aunt) eis. 7. [b]c.~siva.

11. condecione (nicht condicionc). 12....quo~: Vaglieri. 13. de-

[fc]rant (nt in Ligatur): Seeck. 15. ~~(l·tes coJI.icas (= coloni-

cas): Seeck. 16. tabelj.s. [obsignatis sine] ~(raude) s(ua) cavea:

Seeck. 19. qu[i i]n f. 23. cu[iJusque. 26/27. qu[~~]ta1l1.

29. Eis] n~ellaris. 30. (Auf der Plinthe) Luro (nicht Lurio).

II. 3. fn[it fuerit]. 6. ap?~. 10/11. a[lvle.is(em.: alvei).

qui in [eo.J.]. 12. conductoribus (ern.: eonductorum) v[ilij-
corumve, in assem e[ÜiS] f(undi) erunt {em.: e[ius] (. in assem
Cl'unt): Seeck. 13. § 4 beginnt mit fieus at·iele. arbo[resve
altae q]ue. 14. pomariu[m in]tl'a ,:~l1am. 15. ut non amplius

iu[sta vinelemia] ~at. 15/16. col[oo] lus. 16. co[actorum fruc-

tuum]. 17. part[em ... d. d.]. 18. ante ~~[nc lege]~ [sata
sunt ea:]. 19. consuetudinem (ern.: eons~tetudinc). 20. debeat
(ern.: debeant). 27. fuerit (em.: serucl'it).

IU. 4. condicicione (ern.: condicione). 12. d. d. q[ui aJgl'[i
hel'bis consit-i]. 14. erunt"Y~ ?~~[ra co]s agros. 15/16. fructluus.

16. vilicis:,[e e.]~~~ - es fehlt .f.(uncli) - d.d. 18. pascentur.

20. debeb[u]~t. 22. inmaturum. 23. ~on~userit (= com-

busserit) deseqner lit (= rlesecuerit). 24. it sequ(entis) [b]ienii
biennii) detl'imentum conductoribus vilicisve eins f., [si culpa] I

coloni erit.
IV. 1/2. [alterum] tantum .. : Seeck. 3/4. Mappalie Sig[e

arbores fl'ugiferas se]vel"unt: Seeck. 4-6. severint [eum l11n­
d1r.m post tot annos li.berisJ qui e legitim[o matrimonio proereati
Mr.ntJ testamen[to .. , relinquel'e lieet]: Seeck (ausser post ­
annos). 6-9 [si quae aedificia sup]erficies[ve post] hoc tempus
(e) Jege Ma[nciana ... {]iducieve data sunt dabuntu[r eorum in
biennium colono hel'edi]ve ius (= eius) fiducia e lege. Manciane

Manciana) serva[bitut'). 11. eive (em.:isve) qui[coluit eolere].
12. desierit perrlesierit (ca:) eo tempore. 19/20. test~[nd]I0 1 :

Seeck. 20, annum ~~~[si]~~at eil. sine que[re]. 21. [l]a. -

eius .f.(undi) gehört hinter conductor vilicusve. 23. [{. plus .

1 Auf p. 197 babe ioh den § 1(, in etwa dem Sinne na(~h her:;m·
stellen versucht.
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quam . .. praesfal'e cO[lat]. 27. pr[estewe debebun)t. 30. qu[as)
a~;i[s praestare debcnt .. ). 31. seorsu[m ...•J um. 35.

dias f.: Seeck. - m test. 36. Am Ende steht: ... aso 37.

Am Ende steht: s~. 40. [t]antam.

Dass die Cl/me secun,dae für die Lesung unserer Inschrift, ab­
gesehen von der Feststellung einiger Buchstaben, wiohtigeEI'­
ge bniss6 geliefert hätten, wird niemand behaupten. Zu oorl'igil'en
hatte ich an LesefehlPorn an den Stellen: 16 (lYlappalia Biga eis
statt Mappaliasigalis), II 3 fite[1'it] statt fact[a erU]), 1I 10/11
(a[lv)ei.s), UI 23 '(deseque1'it statt. 11 sequc[n]/is), IV 20 (8ine
gue[rel]a statt 8int que . .. a): alle diese Lesungen finden sich
bereits in Toutltins Ausgabe. Ich selbst habe durch neue Lesungen
'und Ergänzungen folgendes hergestellt: II 11 (qui in eo (.l),
(11 14) pomariu[m inJt1'a '~i:llam), U 15 (t~t non amplitts [iusta vin-

dcmia] ~,at), II 16 (co[actorum (r·uctut~m]), II 18 atite ~.a[ne legelm
... ), II 27 (ita fuerit = seruerit), lU ]2 q[tli aJg1'[i]), III 14
(efunt~~ .e.~~[1·a eO]8), JI[ 24 (it seqtt. [b]ien(n)ii), den § 14, IV 12

(perde.sierit, (eo1) eo tempore), IV 20 (per[8i]stat), IV 30 (qzt[as]
agri[.s praestare debentl). Seeck werden folgende Verbesserungen
des Textes -verdankt: I 13 (de[re]l'oot), I 15 (pa[rtes co]liC{~

colonicas), 116 (fabel-is [obsig'natis .9ine] f(t<aude) 8(ua»:'II 12
(die Umstellung von eius (.), IV 1 (aUerttrn tanturn), die Her­
stellung von § 13, IV 19 (tesfa[nd]o), IV 35 (dias f).

Göttiugen. A. Seh ulte H.




